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Bestand des Wasserwirtschaftsamtes zu wawi.-Anlagen 

Beurteilung der Zuständigkeit des Wasserwirtschaftsamtes für wawi.-

Anlagen in Einzelfällen im Jahr 2023 

Beantwortung Anfrage WKA-Nutzung Wehranlagen in Cottbus durch das 

WWA 

 

Sehr geehrter Herr Böttcher, 

das Wasserwirtschaftsamt (WWA) unterhält und betreibt in der Spree im Stadtge-
biet von Cottbus folgende Wehranlagen: 

 Wehr 257, Wehr Madlow 

 Wehr 251, Wehr Kiekebusch 

 Wehr 244, Kleines Spreewehr sowie 

 Wehr 241, Großes Spreewehr. 

Die an die Stadtverwaltung Cotttbus gestellte Anfrage der Fraktion „Die Linke“ 
bezieht sich auf die Möglichkeit der Nachrüstung von Wasserkraftanlagen (WKA) 
an diesen Staustufen. 

 

Die Aufgaben des WWA sind in § 126 (3) BbgWG abschließend aufgeführt. Dem-
nach liegen die Errichtung, Unterhaltung und Bedienung der wasserwirtschaftli-
chen Anlagen in der Zuständigkeit des WWA soweit sie der Gewässerunterhal-
tungspflicht des Landes unterfallen oder vom Land als Eigentümer zu unterhalten 
sind und die jeweilige Anlage zur Erfüllung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben 
erforderlich ist. 

Gem § 35 WHG „Wasserkraftnutzung“ Abs. 3 hat das LfU als zuständige Behörde 
geprüft, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 1. März 2010 
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bestehen und deren Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach 
Maßgabe der §§ 27 bis 31 auch langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraft-
nutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung 
wurde der Öffentlichkeit im Jahre 2022 über den Link: Wasserkraftkonzept Bran-
denburg - Teilbericht Wasserkraftanlagenpotential zugänglich gemacht. 
 

WKA dienen der Energieumwandlung des in der Staustufe angestauten Wassers.  

In Bezug auf WKA ist festzustellen, dass diese gerade keine wasserwirtschaftli-
chen Anlagen sind. Als wasserwirtschaftliche Aufgaben sind die Erhaltung landes-
kulturell erforderlicher Stauhöhen, die Abführung von Abflüssen (einschl. Hoch-
wasser) sowie die Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit beispielhaft 
zu benennen. 

Die bestehenden Stauanlagen in der Spree in Cottbus entsprechen im Hinblick auf 
die Einhaltung der Stauziele und die Abführung von Hochwasserabflüsse ohne 
erheblichen Aufstau den wasserwirtschaftlichen Anforderungen. In diesem Zu-
sammenhang hält es das WWA nicht für genehmigungsfähig, die Leistungsfähig-
keit und / oder die Bedingungen für die Regulierbarkeit der Stauanlagen durch den 
Einbau von WKA nachteilig zu verändern. 

Zur Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit hat das Wasserwirtschafts-
amt in Cottbus bereits bedeutende Baumaßnahmen ausgeführt, weitere sind in 
der Vorbereitung. Die Anlagen zur Gewährleistung der ökologischen Durchgän-
gigkeit sind im Hinblick auf ihre Funktionalität auf Wassermengen der Spree ab-
gestimmt, welche nicht für eine Nutzung der Wasserkraft zur Verfügung stehen. 

Insoweit wird das WWA an den genannten Stauanlagen WKA nicht errichten, 
unterhalten oder betreiben und der Errichtung von WKA durch Dritte nur 
zustimmen, wenn die Gewährleistung der wasserwirtschaftlichen Aufgaben 
und die Erreichung der Bewirtschaftungsziele der WRRL in vollem Umfang 
gewährleistet werden. 

Nachfolgende einige ergänzende Hinweise: 

 Die Herstellung einer entsprechenden WKA ist regelmäßig mit hohen 

Aufwendungen und Kosten verbunden.  

 Belange der Gewässerökologie sind vorrangig zu berücksichtigen, um die 

Zielstellungen der EU-WRRL umzusetzen. Hier ist regelmäßig von einem 

nennenswerten Wasserbedarf für die Fischaufstiegsanlagen (und ggf. er-

forderliche Fischabstiegsanlagen) auszugehen, welche die für die Was-

serkraftnutzung zur Verfügung stehenden Wassermengen wesentlich re-

duzieren. 

 Gerade im innerstädtischen Bereich bestehen erhebliche Konflikte, da die 

Flächenverfügbarkeit begrenzt ist und z. T. noch Fischaufstiegsanlagen 

nachgerüstet werden müssen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
Thomas Avermann 
 

Dieses Dokument wurde am 20.11.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 
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